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20190115_VIG_06_GülImbiss]

Bremen,18.Juni2019

bezugnehmendaufIhren Antragvom 14.01.2019aufErteilungvonInformationennachdem Verbrau-
cherinformationsgesetz(VIG')ergehtfolgender

Bescheid:

1. Der von Ihnen beantragte Zugang zu Informationen über die BetriebsstätteGül Imbiss, Vege-

sackerBahnhofsplatzwirdim untendargestelltenUmfang gewährt.Der Informationszuganger-
folgtdurchÜbersendungderKontrollberichtedesLebensmittelüberwachungs-,Tierschutz-und
VeterinärdienstesdesLandesBremen nachAblaufdes 05.07.2019.

2. DieseEntscheidungergehtkostenfrei.
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Begründung

Zu 1.

Mit Antra 5
Beeen,” Auskunft über die Betriebsstätte Gül Imbiss, Vegesacker

$ satz atz 1 Nummer 1 VIBetriebskontrollen Bar er G beantragt. Sofern bei den letzten zwei
standungen festgestellt worden sind, haben Sie auch die Übj ersendunder entsprechenden Kontrollberichte beantragt.

;

eeeenuETEBEBeBlnemeielaenn „Topf Secret“ gestellt. Dies ist eine durch den
PN er durch den Open Knowledge Foundation Deutschland e. V.

gegründetenInitiative FragDenStaateingerichtete Plattform, über die Verbraucher einen Lebens-
mittelbetrieb auf einer digitalen Landkarte auswählen und einen Antrag auf Informationen überdie
in diesem Betrieb durchgeführte Hygienekontrollen beantragen können. Für den Antrag muss der
Verbraucherlediglich seinen Namen undseine Anschrift hinterlegen. Die Anträge sind bereits vor-
formulierte Anträge nach dem VIG, in denen nebendenletzten beiden Kontroliterminen beifest-
gestellten Beanstandungen auch die zugehörigen Kontrollberichte beantragt werden. Der Antrag

wird per E-Mail’ zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Behörde übersandt. Antworten der

Behörde sowie die ausgehändigten Kontrollberichte sollen durch den Verbraucher auf derInter-

netplattform veröffentlicht werden.

Der Betrieb wurde gemäß $ 28 Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BremVwVfG!) ange-

hört. Von der Möglichkeit zur Stellungnahmehat er keinen Gebrauch gemacht. Somit erfolgt die

Entscheidung nach Aktenlage.

Nach $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 VIG hat jeder Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten

über nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des Lebensmiittel- und Futtermittelgesetz-

buches (LFGB!") und des Produktsicherheitsgesetzes, der auf Grund dieser Gesetze erlassenen

Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der

Europäischen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze, die von den nach Bundes-

oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellt worden sind sowie über Maßnahmenund Ent-

scheidungen, die im Zusammenhang mit diesen Abweichungen getroffen wordensind.

Da bei denletzten beiden Betriebskontrollen im Gül Imbiss, Vegesacker Bahnhofsplatz Beanstan-

dungen wegen unzulässiger Abweichungen gegen eine oder mehrere der oben genannten Vor-

schriften festgestellt wurden, handelt es sich bei den darüber gefertigten Kontrollberichten um In-

formationen nach 8 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 VIG.

Demzufolge ist dem Antrag stattzugeben, sofern keine Ausschluss- oder Beschränkungsgründe

nach 8 3 oder Ablehnungsgründe nach 8 4 VIG vorliegen. Diesist vorliegend nicht derFall.

Allerdings ist zu beachten, dass Informationen gemäß $ 3 Absatz 1 Nummer2 Buchstabe a) VIG

hinsichtlich der enthaltenen personenbezogenenDatennur veröffentlicht werden dürfen, wenndie

betroffene Person zugestimmt hat oder das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe das private

Interesse an der Geheimhaltung überwiegt. Die betroffene Person hat der Weitergabeihrer Daten
vorliegend nicht zugestimmt. Auch überwiegtIhr Interesse am Informationszugang nicht das Inte-
resse der betroffenen Person am Schutz ihrer Daten, da diese nicht in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit den unzulässigen Abweichungen stehen. Für die festgestellten Mängelist der
Betrieb verantwortlich, nicht dessen einzelne Mitarbeiter. Ihr Informationsinteresse rechtfertigt in-
sofern nur die Mitteilung des für die festgestellten Beanstandungen Verantwortlichen. Der Name
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und dieAnschriftdesverantwortlichenBetriebssinddementsprechendvonderSchwärzungaus-
genommen, zumal IhnendieseDaten ohnehinbereitsbekanntsind.

Zudem habenSie sichinIhremAntragvom 14.01.2019mitderSchwärzungderpersonenbezo-
genen Daten, soweiterforderlich,einverstandenerklärt.Erforderlichisthierinsbesonderedie
Schwärzung der personenbezogenen Daten derMitarbeiterdes betroffenenBetriebes,dieinden
Kontrollberichtengenanntwerden.

Daherwird eineSchwärzungderpersonenbezogenenDatenderin dem Betriebbeschäftigtenund
inden KontrollberichtenerwähntenPersonenzum SchutzderbetroffenenPersonvorgenommen.

SomithabenSieim dargestelltenUmfang einenAnspruchaufGewährungdesvon Ihnenbean-
tragtenInformationszugangs.

Der 0.g.Betriebbekommt mitgleichemDatum eineAbschriftdiesesBescheidsund erhültdamit
dieMöglichkeitbiszum 05.07.2019gerichtlichenRechtsschutzinAnspruchzunehmen.Soferner
von diesemRechtkeinenGebrauchmacht,werdeichIhnendieKontrollberichtedesLebensmit-

telüberwachungs-,Tierschutz-und Veterinärdienstdes Landes Bremen nach Ablaufdes

05.07.2019inKopieübersenden.

Zu 2.

Gemäß 8$7 Absatz1 VIG istdieAuskunftserteilungnach$ 2Absatz1 Satz1 Nummer 1 VIG

grundsätzlichbiszueinemVerwaltungsaufwandvon1000Eurogebühren-undauslagenfrei.Die-

serwirdvorliegendnichterreicht.SomitsindvonIhnenkeineGebührenzu tragen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesenBescheidkanninnerhalbeinesMonatsnachseinerBekanntgabebeimVerwaltungs-

gerichtBremen,Am Wall198,28195Bremen,schriftlichoderzurNiederschriftdesUrkundsbeamten

derGeschäftsstelledesVerwaltungsgerichtsKlageerhobenwerden.

Ichweisedaraufhin,dassdieAnfechtungsklagegemäß 8 5Absatz4 Satz1VIG keineaufschiebende

Wirkungentfaltet.
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██████████████████████████████████████████derBekanntmachungvom 17.Oktober2012(BGBl.IS.2166,2725),das
█████████████ ████████ ██████████████ 7.August2013 (BGBl.IS.3154)geündertwordenist.
!!BremischesVerwaltungsverfahrensgesetzinderFassungderBekanntmachungvom 9.Mai2003(Brem,GBi,S.219),
das zuletztdurchdasÄnderungsgesetzvom 27.Januar2015 (Brem.GBi.S.15)geündertwordenist.

! Lebensmittel-undFuttermittelgesetzbuchinderFassungderBekanntmachungvom 3,Juni2013(BGBl.|$.1426),das
zuletztdurchArtikel1des Gesetzesvom 24.April2019 (BGBl.|S.498)geündertwordenist.


